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hervorgeruPen sein könnte als durch die wahrheitsgemäße 
Widerspiegelung des in den Aussagen "abgebildoten" Sachver
halts.

Gsqengrunde, die hier regelmäßig ausgeschlossen worden
müssen, sind insbesondere, daß die Übereinstimmung durch
a) Instruierunnon zum Aussagevcrhalten bei Konfrontationen 

mit den Sicherheitsorg«non der DDR oder durch vorher!- 
nc diesbezügliche Absprachen der Ausssgcnden

b) die Kenntnis von entsprechenden Veröffentlichungen oder 
anderen nicht auf eigenem Erleben beruhenden Darstel
lungen (z. ß. Veröffentlichungen in Massenmedien, 
belletristische Literatur, Dokumentationen, Berichte 
gemeinsamer Bekannter)

c) die durchgoführten Untersuchunnshanrjluncj'en oder den 
Verlauf derselben (z. B. Anncson^ei^ arn Tatort noch 
der Tat, Vermittlung von Täterv?j&'ög n' cl u r c h Fragestel
lungen und Vorhalte des Untq^^jpNö«gsführers)

d) objektive Bedingungen der '.Vahrnehmung, die zu vVnhrneh- 
mungsfohlcrn führen m.tfßten

i „ i ihL-' A'’hervorgeruren vvuraaÄ
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Es läßt sich zusa!|no'^fssen:v.~%V«

Wenn der Umfang und die Details dor Übereinstimmung 
zweier Aussagen über einen bestimmten Sachverhalt unter 
Einbeziehung der Art und Weise ihres Zustandekommens 
nur dadurch erklärt werden kann, daß beide Aussagen den 
objektiven Sachverhalt wahrheitsgemäß widerspiegeln - für 

j) eine andere Erklärungsmöglichkeit existierieren keine Be
ll weisgründe (Gegengründe) dann ist der Wahrheitswert 
ll des übereinstimmenden Informationsgehalts beider Aus- 
j| sagen mit Gewißheit festgsstellt.


